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Ergebnis und Abwägung der Beteiligung der Behörden/Träger öffentlicher Be-
lange und der Öffentlichkeit gem. §§ 4 und 3 Abs.1 BauGB 
 
Beteiligt: 74 (Beteiligung der einzelnen Dezernate des RP Gießen ist in einer zentra-
len Stellungnahme zusammengefasst und wird bei den eingegangenen Stellungnah-
men doppelt gezählt) 
 
Stellungnahmen eingegangen insgesamt:  23  
davon ohne Belange/ohne Bedenken: 09 
davon mit Hinweisen und Anregungen: 14 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen/Hinweisen 
01 KEVAG Telekom GmbH 
02 Industrie- und Handelskammer 
05 Gemeinde Beselich 
07 Deutscher Wetterdienst 
08 Amprion GmbH 
18 Amt für Bodenmanagement 
19 Regierungspräsidium Gießen 
21 Magistrat Limburg, Verkehrsplanung 
23 Gemeinde Elz 
 
Stellungnahmen mit Anregungen/Hinweisen 
03 PLEdoc GmbH 
04 Eisenbahnbundesamt 
06 KA Limburg-Weilburg FD Landwirtschaft 
09 Arbeitsgemeinschaft Naturschutzverbände 
10 Syna GmbH 
11 Landesamt für Denkmalpflege 
12 RP Darmstadt 
13 DB Immobilien 
14 Hessen Mobil 
17 Amt für Öffentliche Ordnung FD Bauen und Naturschutz 
19 Regierungspräsidium Gießen 
20 Telekom 
22 Bistum Limburg 
24 Stadtbrandinspektor 
 
Ergebnis aus der Beteiligung der Öffentlichkeit: 
15 Öffentlichkeit 1 
16 Öffentlichkeit 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Limburg 
Stadtteil Lindenholzhausen 
 
 
Bebauungsplan „Solarpark Limburg I“, Stadtteil Lindenholzhausen 
 
hier: Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen  
 
Beteiligung der Behörden und TÖB vom: 10.02.2025 – bis einschl. 12.03.2025 
Beteiligung der Öffentlichkeit vom: 10.02.2025 – bis einschl. 12.03.2025 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der förmlichen Beteiligung der Öffentlich-
keit (§ 3 Abs. 1 BauGB) und der Behörden und Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs.1 
BauGB) eingegangenen Stellungnahmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limburg, den 15.12.2025 
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Beschlussempfehlung: 
 
Keine Betroffenheit von Leitungen im Plangebiet von den zu vertretenden Be-
treibern. Eine Beteiligung im weiteren Verfahren wird gewünscht. 
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Beschlussempfehlung: 
 
Gegen die Planung bestehen keine Bedenken.  
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Die vorgebrachten Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die im Plange-
biet vorgesehene Anlage liegt nicht in unmittelbarer Nähe zur Bahnstrecke. 
Zwischen Bahnstrecke und Plangebiet verläuft die Bundesautobahn A3. Eine 
Beeinträchtigung des Bahnverkehres ist nicht herzuleiten, da von der Anlage 
keine Blendwirkungen in die nördliche Richtung ausgehen werden. Die Deut-
sche Bahn AG wurde beteiligt und hat ebenfalls Stellung genommen. 
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Beschlussempfehlung: 
 
Die Rahmenbedingungen bilden die künftigen Gesetze bei Aufgabe und Rück-
bau der PV-Anlagen. Die Rückführung, nach dem Rückbau der PV-FFA in den 
Ursprungszustand die ackerbaulich genutzten Produktionsflächen ist durch die 
Festsetzung zur Regelung der Dauer der baulichen und sonstigen Nutzung im 
Bebauungsplan gesichert. Nach Nutzungsende sind alle Anlagenteile (ober- 
und unterirdisch) innerhalb von 12 Monaten zurückzubauen. Nach dem Rück-
bau sind die Flächen in den Ursprungszustand der ackerbaulich genutzten Pro-
duktionsflächen zurückzuführen. 
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Das Abwägungsergebnis wird nach Beschlussfassung versendet. 
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Beschlussempfehlung: 
 
1. Die Fläche wird nicht komplett eingezäunt. Ein Großteil der Wege wird für 

die Naherholung offen gelassen. Dies wird im weiteren Verfahren deutlicher 
thematisiert. 

2. Die von ihnen angesprochenen Flächen liegen außerhalb des Geltungsbe-
reiches. 

3. Die Flächennutzung und Pflege wird im Fortgang der Planung festgelegt. 
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Beschlussempfehlung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Projektentwickler 
zur Beachtung weitergeleitet.  
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Beschlussempfehlung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Projektentwickler 
zur Beachtung weitergeleitet.  
 
Eine archäologische Prospektion wurde beauftragt. Das Ergebnis wird mit dem 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen abgestimmt. Der Umfang ggf. erforder-
licher weiterer archäologischer Untersuchungen wird in Abhängigkeit von den 
Ergebnissen festgelegt und ggf. notwendige Hinweise/Markierungen sowie 
Maßnahmen in die Verfahrensunterlagen nachrichtlich aufgenommen.  
 
Ein Hinweistext zum Bodendenkmalschutz wurde in die Plankarte aufgenom-
men. 
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Beschlussempfehlung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Projektentwickler zur Beach-
tung weitergeleitet.  
 
Im Rahmen der beauftragten archäologischen Prospektion werden die ausgewiesenen 
Kampfmittelverdachtsflächen mituntersucht bzw. berücksichtigt. Die Ergebnisse werden 
dokumentiert und mit den zuständigen Fachstellen abgestimmt. 
 
Ein Hinweistext zur Kampfmittelthematik wurde in die Plankarte des Bebauungsplans 
aufgenommen. 
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Beschlussempfehlung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Projektentwickler 
zur Beachtung weitergeleitet. Die Sicherheit und Leichtigkeit des Eisenbahn-
verkehres auf der angrenzenden Bahnstrecke wird durch die Realisierung der 
Bauleitplanung nicht gefährdet. 
 
 
 
110kv-Bahnstromleitung 
Ihre Angaben über den Mast, den Leitungsverlauf sowie deren Abstände wer-
den in den Planunterlagen und Fortführung der Bauleitplanverfahren berück-
sichtigt. Ein Hinweistext und die nachrichtliche Übernahme der Bahnstromlei-
tung wird in die Plankarte aufgenommen. 
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Die Hinweise werden dem Projektentwickler zur Berücksichtigung weitergelei-
tet. Ein entsprechender Hinweistext wird in die Plankarte aufgenommen. 
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Beschlussempfehlung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Projektentwickler 
zur Beachtung weitergeleitet. 
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Beschlussempfehlung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es wurde in den Verfahrensun-
terlagen verdeutlicht, dass die Fortschreibung der Verfahrensunterlagen und 
Betroffenheitsanalyse im nächsten Verfahrensschritt erfolgt.  
 
Die im Plangebiet festgestellte artenschutzrechtliche Betroffenheit, insbeson-
dere der nachgewiesenen Feldlerchenreviere, wird bei der weiteren Maßnah-
menplanung berücksichtigt. Die von der Unteren Naturschutzbehörde benannte 
Schriftenreihe (u. a. BfN-Schriften 705/2024) wird zur Kenntnis genommen. 
 
Mit der Fortschreibung der Planung und der artenschutzrechtlichen Maßnah-
menplanung werden die erforderlichen artenschutzrechtlichen Maßnahmen so-
wie Pflege- und Bewirtschaftungsregelungen festgelegt. Diese Regelungen 
werden Bestandteil eines Monitoringkonzepts, in dem sowohl die Umsetzung 
als auch die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft und dokumentiert werden. 
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Beschlussempfehlungen: 
 
Dez. 31 Obere Landesplanungsbehörde 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Fortschreibung der 
Verfahrensunterlagen berücksichtigt. Die Auswirkungen der Photovoltaik-Frei-
flächenanlage auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft, Flora und Fauna 
sowie Landschaftsbild und Erholungsfunktion im Vorranggebiet Regionaler 
Grünzug wurden näher erläutert. Zudem wurde das Vorbehaltsgebiet für be-
sondere Klimafunktionen (Plansatz 6.1.3-1) ergänzend in die Unterlagen auf-
genommen. 
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Dez. 41.1 Grundwasserschutz, Wasserversorgung 
 
Keine Bedenken 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dez. 41.2 Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Grabenparzellen auf den Flurstücken 18 und 30/1 werden vor einer Über-
bauung gesichert. Sie sind planungsrechtlich von der Bebauung ausgenommen 
und liegen außerhalb der durch Baufenster festgesetzten überbaubaren Grund-
stücksflächen. 
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Dez. 41.3 Kommunales Abwasser, Gewässergüte 
 
Der Fachdienst Wasser- und Bodenschutz des Landkreises Limburg-Weilburg 
wurde beteiligt. 
 
Industrielle Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserscha-
densfälle, Altlasten, Bodenschutz 
 
Dez. 41.4 Nachsorgender Bodenschutz/Altlasten 
 
Keine Bedenken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Dez. 41.4 Vorsorgender Bodenschutz 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Dez. 42.2 Kommunale Abfallwirtschaft, Abfallentsorgungsanlagen 
 
Keine Bedenken 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Dez. 43.2 Immissionsschutz II 
 
Keine Bedenken 
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Dez. 44.1 Bergaufsicht 
 
Keine Bedenken 
 
 
 
 
 
Dez. 51.1 Landwirtschaft 
 
Die Hinweise und Bedenken werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Lage des Plangebietes im Vorranggebiet Landwirtschaft des Regionalplans 
Mittelhessen 2010 sowie die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflä-
chen wurden in der Planung berücksichtigt, beschrieben und werden im Rah-
men der Fortschreibung unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Dez. 
31 Obere Landesplanungsbehörde ergänzt. 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass sich das Plangebiet zu einem Teil (ca. 14,2 ha 
von 23,1 ha) innerhalb des bauplanungsrechtlich privilegierten Korridors von 
200 m entlang der Bundesautobahn befindet. In diesem Bereich sind Photovol-
taik-Freiflächenanlagen gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 8 b BauGB grundsätzlich privi-
legiert zulässig. Nach dem Grundsatzpapier zur regionalplanerischen Steue-
rung von PV-Freiflächenanlagen in Mittelhessen (Beschluss vom 27.06.2025) 
ist in diesen Korridoren regelmäßig von einem Zielabweichungsverfahren vom 
Vorranggebiet Landwirtschaft abzusehen. Aufgrund des Regionalen Grünzu-
ges wird ein Zielabweichungsverfahren, wie in den Verfahrensunterlagen dar-
gelegt, paralell zum Bauleitplanverfahren durchgeführt. Die Standortwahl 
wurde unter Einbeziehung des kommunalen Standortkonzepts für großflächige 
PV-Freiflächenanlagen sowie einer Alternativenprüfung nachvollziehbar be-
gründet. Dabei wurden unter anderem die Ziele des EEG sowie das 2-%-Flä-
chenziel (Plansatz 2.3-4 (Z) des Teilregionalplans Energie Mittelhessen 
2016/2020) sowie weitere umweltrelevante Belange berücksichtigt. 
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Die Rückführung, nach dem Rückbau der PV-FFA, in den Ursprungszustand 
der ackerbaulich genutzten Produktionsflächen ist durch eine Festsetzung im 
Bebauungsplan gesichert und wurde in den Verfahrensunterlagen ergänzt. 
 
 
 
 
Dez. 53.1 Obere Forstbehörde 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Gefahrenbereich des angrenzenden Waldes (insbesondere Windwurf- und 
Astbruchgefahr innerhalb von 30 m) wurde als Hinweis in die Plankarte aufge-
nommen. Im Rahmen der Ausführungsplanung wird der Gefahrenbereich des 
Waldes berücksichtigt. Die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung sowie 
die Bewertung und das Tragen des daraus resultierenden Risikos obliegen dem 
Anlagenbetreiber. 
 
 
 
 
Dez. 53.1 Obere Naturschutzgebiete 
 
Keine Betroffenheit von Naturschutzgebieten. Die untere Naturschutzbehörde 
wurde beteiligt. 
 
 
 
Dez. 31 Bauleitplanung 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Standorttalternativenprüfung wird zum Thema Gewerbegebietsflächen er-
gänzt. Großflächige, zusammenhängende und verfügbare Gewerbeflächen 
stehen im Stadtgebiet aufgrund des hohen Gewerbeflächendrucks, der weitge-
henden Auslastung bestehender Gewerbegebiete sowie der städtischen Ent-
wicklungsziele zur Sicherung von Wirtschaftsflächen nicht zur Verfügung. Un-
abhängig davon bleibt es Privateigentümern vorbehalten, im Rahmen ihrer ei-
genen Interessenlagen und unter Beachtung der gesetzlichen Voraussetzun-
gen eigenständige PV-Freiflächenanlagen innerhalb von Gewerbeflächen zu 



Seite 41 von 51  

entwickeln. Solche individuellen Projekte waren jedoch nicht Gegenstand der 
stadtweiten Potenzialanalyse für großflächige Photovoltaik-Freiflächenanla-
gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 42 von 51  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Projektentwickler 
zur Beachtung weitergeleitet. Der Verlauf der Leitung wird nachrichtlich in die 
Plankarte übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 43 von 51  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 44 von 51  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 45 von 51  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Die von Ihnen benannte Fläche liegt außerhalb des Geltungsbereiches, sodass 
sich an deren Status nichts ändert. 
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Beschlussempfehlung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Projektentwickler 
zur Beachtung weitergeleitet. 
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Beteiligung aus der Öffentlichkeit – Absender geschwärzt 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Fläche liegt derzeit außer-
halb des räumlichen Zusammenhangs des Solarparkes. Ihre Anregungen wer-
den dem Projektentwickler übermittelt. 
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Beschlussempfehlung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Verfahren werden alle rele-
vanten und betroffenen Behörden und Träger öffentlicher Belange beteiligt. 
Stellungnahmen erfolgen entsprechend von den Fachbehörden und Verbänden 
auf den gesetzlichen Grundlagen und aktuellen Methodenstandards. In den 
Verfahrensunterlagen ist die Notwendigkeit eines Abweichungsverfahrens dar-
gelegt. Die Starkregenthematik wird in der Fortschreibung der Verfahrensun-
terlagen behandelt. 
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